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§ 1

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 737.977.002 Euro

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 737.947.597 Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 689.694.677 Euro

b) Geamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 683.984.597 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 96.101.900 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 142.773.500 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 46.854.800 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 19.908.797 Euro

festgesetzt

§ 2

§ 3

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 137.938.935 Euro festgesetzt.

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die 

folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 09.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

(Kreditermächtigungen) wird auf  46.671.600 Euro festgesetzt.

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg 2020

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 

Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 246.039.100 Euro festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der für die Erfüllung der Aufgaben der Landeshauptstadt 

Magdeburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende 

Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird
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§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 250 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der Veröffentlichung erteilt.

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg

sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.

Magdeburg, den   

Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg

Oberbürgermeister Dienstsiegel

keine
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Magdeburg, den   

Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg

Oberbürgermeister Dienstsiegel

Ersatzbekanntmachung:

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes

zur Einsichtnahme vom 03.02.2020 bis 11.02.2020 im Fachbereich 02, Julius-Bremer-Straße 8,

Zimmer 411 öffentlich zu Jedermanns Einsicht aus.

Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg

Oberbürgermeister Dienstsiegel

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen 

sind durch das Landesverwaltungsamt am 20.01.2020 unter dem Aktenzeichen AZ: 206.4.1-10402-md-hh2020 

erteilt worden.
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Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 17.10.2019 unter der 
Beschlussnummer: 156-004(VII)19 den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes 
Konservatorium Georg Philipp Telemann beschlossen. 
 
Der Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann wird 
zum 31.12.2018 wie folgt festgestellt: 
 
 
      1.           Feststellung des Jahresabschlusses 2018 
 
                 1.1.  Bilanzsumme          345.709.12 EUR 
 
                 1.1.1.    davon entfallen auf der Aktivseite auf 
   das Anlagevermögen        271.231,00 EUR 
   das Umlaufvermögen          74.478,12 EUR 
 
        davon entfallen auf der Passivseite auf     
    das Eigenkapital        160.882.85 EUR 
    Sonderposten mit Rücklageanteil        23.380,00 EUR 
    Rückstellungen          67.500,00 EUR 
    Verbindlichkeiten          89.666,17 EUR 
    Rechnungsabgrenzungsposten          4.280,10 EUR 
 
 

           1.2.            Jahresergebnis 
  
           1.2.1. Summe der Erträge                4.654.494,02 EUR 
           (incl. sonst. Zinsen, ähnl. Erträge 
                            und Betriebskostenzuschüsse) 
 
           1.2.2.    Summe der Aufwendungen                                4.638.611,17 EUR 

 
           1.2.3.     Jahresgewinn                      15.882,85 EUR 
   

      
                 2.         Verwendung des Jahresgewinns                          
 
   a) Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers    15.882,85 EUR 
      
 
                 3.             Dem Eigenbetriebsleiter, Herrn Stephan Schuh, wird gemäß  
              § 19 Eigenbetriebsgesetz Entlastung erteilt. 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des Abschlussprüfers gemäß § 19 Abs. 5 
Eigenbetriebsgesetz 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann, 
Magdeburg, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
 Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des 
 Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 
 geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
 deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
 Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
 Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das 
 Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
 Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
 mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und 
 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und stellt die Chancen und 
 Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
 
 
Magdeburg, 25.Juni 2019 
 
gez. 
Schlegel 
amt. Amtsleiterin 
 
 
 
 
 
 
Magdeburg, den 16.01.2020 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper                                                                      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister                                                                         Dienstsiegel 
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„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

 
 
 

Magdeburg, den 16.01.2020 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper        Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister          Dienstsiegel 

 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
 
1. Bilanz zum 31.12.2018 
2. Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 
3. Anhang und Anlagenspiegel 
4. Lagebericht 
5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 
 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 24.02.2020 bis 06.03.2020 im 
Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110 aus und können dort 
von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
 
Magdeburg, den 16.01.2020 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister          Dienstsiegel 
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Jahresabschluss der Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum 
Magdeburg mbH (FEZM) zum 31.12.2018 
 
 
1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WSLP GmbH geprüfte und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Betreibergesell-
schaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH (FEZM) für das 
Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.266.335,01 EUR und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 28.677,07 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung 
am 11.12.2019 festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 28.677,07 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.    

 
 

23.01.2020 
Datum 

 
 
 
 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

 
 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

 
 

Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Betreibergesellschaft Forschungs- 
und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH (FEZM) zum 31.12.2018 
 
Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss der Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie 
(ZENIT) GmbH zum 31.12.2018 
 
 
1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG 

geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss der Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie 
(ZENIT) GmbH für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
24.541.308,72 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 173.143,49 EUR wurde 
von der Gesellschafterversammlung am 30.08.2019 festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 173.143,49 EUR wird mit dem Gewinnvortrag in 

Höhe von 1.281.205,92 EUR verrechnet und der neue Gewinnvortrag in Höhe von 
1.454.349,41 EUR auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
 

17.01.2020 
Datum 

 
 
 
 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

 
 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

 
 

Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Zentrum für Neurowissenschaftliche 
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH zum 31.12.2018 
 
Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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